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Mobilfunk – ein Teil unserer Welt



Sendestationen sind die Verbin-

dungsglieder zwischen dem Netz

des Mobilfunkbetreibers und dem

Handy. Gespräche von oder zu

einem Handy werden immer über

eine Mobilfunksendestation ver-

mittelt. Eine nahe Versorgung mit

Sendestationen ist daher die wich-

tigste Voraussetzung für optimale

Erreichbarkeit im Mobilfunknetz.

Im Laufe der Entwicklung des digi-

talen Mobilfunks seit Anfang der

Mobilfunksendestationen 

90er-Jahre ist die Zahl der Sende-

anlagen stark gewachsen, da heute

immer mehr Menschen Mobilfunk

beruflich und privat nutzen. Auch

in vielen technischen Bereichen hat

Mobilfunk Einzug gehalten, sodass

die Zahl der genutzten Mobilfunk-

karten in Deutschland die 100-Mil-

lionen-Marke weit überschritten hat. 

Damit die Qualität des E-Plus Netzes

mit der steigenden Kundenzahl und

den hohen Anforderungen an Netz-

qualität und Versorgung wachsen

kann, werden auch zukünftig neue

Sendestationen gebaut und ältere

Anlagen durch modernste Technik

ersetzt.

Sichtbare Bestandteile

Mobilfunksendestationen bestehen

meist aus drei oder mehr länglichen

Antennen, die in verschiedene Rich-

tungen weisen. Jede dieser Anten-

nen sendet ausschließlich in den ihr

zugewiesenen Bereich einer Mobil-

funkzelle – den Sektor. Die Sektoren

decken die Mobilfunkzelle vollstän-

dig ab. Bisweilen gibt es auch noch

kleinere, stabförmige Antennen, die

ohne Sektorisierung die gesamte

Zelle versorgen.

Sektorantennen senden die Funk-

wellen immer in einem eng be-

grenzten Bündel, ganz ähnlich wie

26. BImSchV – 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes – Verordnung über elektromagnetische Felder. Legt die
Grenzwerte u. a. für den Mobilfunk fest.

GSM – globales System für Mobilkommunikation. Internationaler Standard
für digitale Funknetze. In Deutschland seit 1992 verbreitet.

Leistungsdichte – elektromagnetische Leistung pro Quadratmeter (Leis-
tungsdichte = W/m²).

Richtfunk – Funktechnik für Weitverkehrsverbindungen. Mit ihr werden
Verbindungen zu benachbarten Sendeanlagen oder einer Vermittlungs-
zentrale hergestellt.

Automatische Leistungsregelung

Mobilfunksendestationen und

Handys verfügen über eine Tech-

nik, welche die Sendeleistung der

Verbindungsqualität anpasst. Da

die Intensität des elektromagne-

tischen Feldes (Leistungsdichte)

mit der Entfernung vom Sender

rasch abnimmt (in doppelter Ent-

fernung ist nur noch ein Viertel

der Leistungsdichte vorhanden,

in zehnfacher Entfernung nur

noch ein Hundertstel), prüft das

Handy in Abständen von wenigen

Sekundenbruchteilen, wie viel

Sendeleistung zum Erreichen der

Sendestation nötig ist. Diese

Technik bewirkt, dass ein Handy

bei optimalen Empfangsbedin-

gungen lediglich einen Bruchteil

seiner Sendeleistung von maximal

2 Watt einsetzt. 

der Scheinwerfer eines Leuchttur-

mes. Auf diese Weise wird erreicht,

dass die Funkwellen sich tatsächlich

nur in dem ihnen zugedachten Ver-

sorgungsgebiet ausbreiten können.

Neben den länglichen Mobilfunk-

antennen gibt es trommelähnliche

Antennen für den Richtfunk mit 

unterschiedlichen Durchmessern.

Diese Antennen dienen nicht zur

Versorgung von Handys, sondern

stellen Verbindungen zu benach-

barten Sendeanlagen oder einer

Vermittlungszentrale her. Die Sende-

und Empfangselektronik (System-

technik) befindet sich in speziellen

Stahlschränken. 

Die Einführung von UMTS hat dazu

geführt, dass neben den konventio-

nellen GSM-Sendestationen vieler-

orts auch UMTS-Sendestationen auf-

gebaut wurden. Sie gleichen GSM-

Anlagen auf den ersten Blick, unter-

scheiden sich aber durch ihre Technik

grundlegend. Nach Möglichkeit

werden vorhandene Antennenträ-

ger oder auch Antennen von bei-

den Systemen gemeinsam genutzt,

wenn dies funktechnisch möglich

ist. So wird der Flächenverbrauch

vermindert. 



Die Planung neuer Mobilfunksende-

stationen beginnt, wenn an einem

Ort die Zahl der Kunden wächst oder

wenn die vorhandenen Antennen

z. B. zur Versorgung neuer Wohn-

oder Gewerbegebiete nicht mehr

ausreichen. Bevor gebaut werden

kann, durchläuft die Planung der

Sendestation mehrere aufwendige

Prozesse. 

Sorgfältige Analyse

Am Anfang steht die Analyse der

Wirtschaftlichkeit und des Versor-

gungsgebiets: Wie entwickelt sich

die Bevölkerungszahl? Gibt es Neu-

ansiedlungen von Unternehmen

oder kann die Kapazität der vor-

handenen Sendestationen ausge-

baut werden? Hierzu werden unter

anderem Daten aus der Marktfor-

schung, der Qualitätskontrolle und

dem Vertrieb herangezogen. Am

Ende legt der Funknetzplaner ein

Gebiet fest, das mit einer neuen 

Station versorgt werden soll. Dafür

wird ein Suchkreis angelegt, der 

das Gebiet beschreibt, in dem die

Station für eine entsprechende Ver-

sorgung aufgebaut werden muss. 

Suche und Abstimmung

Anschließend wird die Kommune

über den Suchkreis informiert und

kann innerhalb eines festgelegten

Zeitrahmens Vorschläge für eigene

Selbstverpflichtung – in der Selbstverpflichtung wurde im Dezember 2001
der Inhalt der Verbändevereinbarung gegenüber der Bundesregierung be-
kräftigt und durch zusätzliche Zusagen ergänzt. So verpflichteten sich die
Unternehmen, mit insgesamt 8,5 Millionen Euro das vom Bundesumwelt-
ministerium und dem Bund mit weiteren 8,5 Millionen Euro finanzierte
„Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm“ zu unterstützen und die Ein-
richtung der elektronischen Standortdatenbank durch die Bundesnetzagen-
tur zu fördern.

UMTS – Universal Mobile Telecommunication System – auch 3G (3. Mobil-
funk-Generation) genannt. Durch Breitbandfunktechnik werden Daten-
übertragungsraten zwischen 128 und maximal 2.000 Kilobit pro Sekunde
erreicht.

Verbändevereinbarung – der vollständige Titel lautet: „Vereinbarung über
den Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen beim Aus-
bau der Mobilfunknetze“ zwischen den kommunalen Spitzenverbänden
und den Mobilfunknetzbetreibern.

Vom Suchkreis zum Standort

Die Suchkreiskarte, die zu jedem Abstimmungsverfahren mitgeliefert wird, 
umfasst einen Gebietsausschnitt mit dem Versorgungsgebiet und einer Mar-
kierung für den funktechnisch am besten geeigneten Standort. 

Standortalternativen innerhalb des

Suchkreises machen, um kommunale

Aspekte zu berücksichtigen. Ergän-

zend prüfen Mitarbeiter vor Ort, ob

in dem Bereich, von dem aus eine

optimale Versorgung des Gebietes

möglich wäre, geeignete Gebäude

oder Freiflächen zur Anmietung zur

Verfügung stehen.



Die Bundesnetzagentur für Elektri-

zität, Gas, Telekommunikation, Post

und Eisenbahnen (BNetzA) ist die

für die Genehmigung und Kontrolle

der Sendestationen zuständige Be-

hörde. Sie verfügt über Dienststellen

überall in Deutschland, welche die

Anträge der Netzbetreiber bearbei-

ten und stichprobenartig Anlagen

ohne Voranmeldung überprüfen.

Die Summe zählt

Zur Berechnung des Sicherheitsab-

standes melden die Netzbetreiber

technische Daten der beantragten

Sendestation an die Bundesnetz-

agentur. Auf der Grundlage dieser

Angaben sowie aller vor Ort bereits

vorhandenen Funkfelder benach-

barter Sendeanlagen – wie Rund-

funk, Sprechfunkdiensten und

natürlich Mobilfunk anderer Betrei-

ber – wird der Sicherheitsabstand

berechnet. Es ist also ausgeschlossen,

dass an Orten mit mehreren Funk-

anlagen irgendwann die Felder

einen Gesamtwert erreichen, der

den Grenzwert überschreitet. Bei

zahlreichen Messungen, die sowohl

von der Bundesnetzagentur wie

auch vom TÜV Nord im Auftrag des

Informationszentrums Mobilfunk 

e. V. vorgenommen wurden, konnte

wiederholt nachgewiesen werden,

dass der gesetzlich zulässige Rah-

men dort, wo sich die Bevölkerung

dauerhaft aufhält, nur zu einem

Bruchteil ausgeschöpft wird.

Mobilfunksendestationen durchlau-

fen, bevor sie das erste Mal senden

dürfen, ein umfangreiches staatlich

geregeltes Genehmigungsverfahren.

Dieses Verfahren dient dazu, den

Schutz der Gesundheit der Allge-

meinbevölkerung auf der Grundlage

wissenschaftlich abgesicherter Er-

kenntnisse sicherzustellen. 

Der Gesetzgeber hat die Messlatte

für den Gesundheitsschutz sehr hoch

gelegt: Die in der 26. Verordnung

zum Bundes-Immissionsschutzge-

setz (26. BImSchV) festgelegten

Grenzwerte wurden so gewählt, dass

sich auch Kinder, ältere Menschen

und Kranke ohne gesundheitliches

Risiko dauerhaft, also 24 Stunden

am Tag, außerhalb des Sicherheits-

abstandes von Mobilfunksendesta-

tionen aufhalten können. 

Wissenschaftliche Grundlagen

Bei der Festlegung der Grenzwerte

für den Mobilfunk ist das Bundes-

umweltministerium den wissen-

schaftlichen Empfehlungen von

unabhängigen Institutionen, wie

der Strahlenschutzkommission 

des Bundes, der internationalen

Kommission zum Schutz vor nicht

ionisierender Strahlung (ICNIRP)

und der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO), gefolgt. Diese Emp-

fehlungen werden laufend über-

prüft und bei Bedarf neuen

wissenschaftlich gesicherten Er-

kenntnissen angepasst. 

Gesundheitsschutz und Kontrolle

Fakten zu Sendestationen

In der Standortbescheinigung

(Foto) werden unter anderem die

Sicherheitsabstände für Sende-

stationen individuell festgelegt.

Über diese Angaben und die

Standorte der Stationen in der

eigenen Nachbarschaft kann sich

jedermann im Internet mithilfe

der Onlinedatenbank der Bun-

desnetzagentur schnell informie-

ren. Zusätzlich zu den gegen-

wärtigen GSM- und UMTS-Sen-

derstandorten und denen wei-

terer Funkdienste werden auch

Ergebnisse von Immissionsmes-

sungen elektromagnetischer Fel-

der angezeigt. Darüber hinaus

findet man für jeden Standort

Angaben zu Montagehöhen der

Antennen, Hauptsenderichtungen

und Sicherheitsabständen

(http://emf.bundesnetzagentur.de).



Mobilfunknetzbetreiber und Kom-

munen haben sich 2001 in der soge-

nannten Verbändevereinbarung auf

ein insgesamt sehr erfolgreiches

Dialogverfahren zum Ausbau der

Mobilfunknetze geeinigt. In einer

freiwilligen Selbstverpflichtung

gegenüber der Bundesregierung

wurden die Informations- und Mit-

wirkungsmöglichkeiten der Kom-

munen beim Netzausbau noch

einmal mit Nachdruck bekräftigt. 

Ziel beider Verpflichtungen ist es,

den Kommunen frühzeitig konkrete

Informationen über geplante Netz-

ausbauten anzubieten und ihnen so

die Möglichkeit zu geben, eigene

Standortvorschläge zu entwickeln.

Damit sollen Konflikte mit Anliegern

um einzelne Standorte vermindert

werden. Die Mobilfunknetzbetreiber

haben sich verpflichtet, kommunale

Alternativvorschläge offen zu prüfen

und bei technischer und wirtschaft-

licher Eignung vorzuziehen. 

Breites Gestaltungsspektrum

Im Gegensatz zu den Dialogverfah-

ren der Selbstverpflichtung sind die

juristischen Möglichkeiten der Kom-

munen zur Steuerung des Baus

neuer Mobilfunkanlagen sehr be-

grenzt. Die Gründe liegen in den

technischen Grenzen, in denen sich

eine kundengerechte Mobilfunkver-

sorgung wirtschaftlich gestalten

lässt – das Ziel einer flächendecken-

den Versorgung darf durch bau-

rechtliche Steuerungsversuche nicht

in Frage gestellt werden. Aspekte

des Gesundheitsschutzes wiederum

werden ausschließlich durch die 

Mobilfunkausbau im Dialog

26. BImSchV bundeseinheitlich ge-

regelt.

Dagegen steht Kommunen mit den

Vereinbarungen zwischen Mobil-

funknetzbetreibern, Bundesregie-

rung und kommunalen Spitzen-

verbänden ein breites Verfahrens-

angebot an wirksamen Dialog- und

Mitwirkungsmaßnahmen bei der

Abstimmung des Netzausbaus zur

Verfügung. 

Was ist bei alternativen Vorschlägen

zu beachten?

Damit alternative Standortvorschläge

von E-Plus geprüft und bewertet

werden können, sollten sie so früh-

zeitig und konkret wie möglich for-

muliert werden. Im Einzelfall kann

es sinnvoll sein, die von E-Plus be-

auftragten Mitarbeiter vor Ort in

die Suche nach Alternativen einzu-

beziehen. Die Vorschläge selbst 

sollten einige wesentliche Anforde-

rungen erfüllen.

Nähe zum Versorgungsgebiet

Eine größere Entfernung zum 

eigentlichen Versorgungsgebiet 

bewirkt zwar, dass eventuell die

elektromagnetischen Felder stellen-

weise vermindert werden können.

Gleichzeitig sinken aber die Versor-

gungsqualität und die Wirtschaft-

lichkeit. Jede Sendestation sollte

jedoch die in der Wirtschaftlich-

keitsberechnung ermittelte Anzahl

von Einwohnern versorgen können

und den Handyempfang für alle

Nutzer ermöglichen. Die Immissio-

nen durch die Handys steigen außer-

dem deutlich an, wenn Handys

große Entfernungen zur Sendesta-

tion überbrücken müssen.

Freistehende Objekte

Die Objekte sollten höher als die

Nachbarbebauung sein. Zum einen

bewirken hohe Nachbargebäude

für die Versorgung ungünstige

Funkschatten, zum anderen können

Nachbargebäude die Einbindung

der Sendestation in das E-Plus Netz

mit Richtfunkantennen behindern. 

Eigentümer motivieren

Ohne die Bereitschaft von Privatleu-

ten und Unternehmen, ihre Objekte

für den Mobilfunk zur Verfügung

zu stellen, wird die Suche nach kon-

sensfähigen Standorten sehr er-

schwert. Je größer daher das Ange-

bot an geeigneten Gebäuden und

Standorten ist, desto mehr Erfolg

verspricht der Dialog mit der Kom-

mune über die Auswahl. Städte und

Gemeinden vergrößern ihren Ein-

fluss, wenn sie für eine offene 

Haltung beim Ausbau der Mobil-

funkinfrastruktur eintreten. 

Wirtschaftlichkeit beachten

Wie jedes Unternehmen muss auch

E-Plus wirtschaftlich handeln, um

erfolgreich sein zu können. Hoher

Aufwand, etwa zur Stromversor-

gung oder für die Statik, kann die

Wirtschaftlichkeit einer Planung in

Frage stellen und damit zur Ableh-

nung des Alternativvorschlags 

führen. 



Was erfordert ein Mobilfunkstandort?

wege werden in Abstimmung mit

dem Eigentümer festgelegt. Die 

Installationsarbeiten übernehmen

spezialisierte Elektrotechniker.

Vertrag 

Die Sicherung der von E-Plus be-

nötigten Flächen erfolgt durch 

Abschluss eines individuellen, lang-

fristigen Vertrages mit dem Eigen-

tümer, der kontinuierliche Mietein-

nahmen sichert.

Persönliche Ansprechpartner

Wenn Sie selbst ein Gebäude oder

eine Freifläche anbieten möchten,

senden Sie bitte die Adresse des Ob-

jekts und Ihre Kontaktdaten an die

Abteilung Projects, Health & Safety

(Adresse siehe unten). Gerne nennen

wir Ihnen auch unsere regionalen

Ansprechpartner für den Netzaus-

bau. 

Grundstücke für den Mastaufbau

Um einen freistehenden Mobilfunk-

mast errichten zu können, benötigt

E-Plus eine Fläche von circa 200 Qua-

dratmetern. Sie sollte in der Nähe

einer Stromversorgung liegen und

über das Straßennetz zu jeder Jah-

reszeit erreichbar sein. Um den Sen-

demast möglichst umweltgerecht in

das Landschaftsbild einzufügen,

werden in enger Zusammenarbeit

mit den zuständigen Behörden –

insbesondere der Unteren Natur-

schutzbehörde – landschaftspflege-

rische Begleitpläne entwickelt. Diese

bilden die Basis für Anpflanzungen,

die den Eingriff in die Natur aus-

gleichen.

Stromversorgung

Wenn möglich, wird die Stromver-

sorgung über einen separaten

Stromanschluss des Energieversor-

gungsunternehmens sichergestellt.

Lediglich in Ausnahmefällen kann

die Installation über einen eigenen

genehmigten Zwischenzähler erfol-

gen. Sämtliche für die Versorgung

der Systemtechnikeinheit und der

Antennen erforderlichen Kabel-

Freifläche für Systemtechnik

Die funktechnischen Einrichtungen,

die sich in besonders isolierten Stahl-

schränken befinden, beanspruchen

circa fünf Quadratmeter. Ideal sind

Flachdächer, weil auf ihnen keine

zusätzlichen Dachaufbauten erfor-

derlich sind. Wenn möglich, wird

die Systemtechnikeinheit auch in

vorhandenen Räumen im Oberge-

schoss, wie ungenutzten Boden-

oder Trockenräumen, unterge-

bracht.

Bestandspläne

Zur Erleichterung der Planung wird

auf vorhandene Architektenpläne

und statische Berechnungen zurück-

gegriffen.

Montageplätze 

Die Mobilfunksendestation umfasst

meistens mehrere Antennen sowie

die dazugehörigen Sende- und

Empfangsanlagen. Je nach Konfigu-

ration der Sendestation werden

entweder Flächen-, Stab- und/oder

Richtfunkantennen installiert. Der

Aufstellungsort wird mit dem Ge-

bäudeeigentümer abgestimmt.

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

Projects, Health & Safety

Postfach 30 0307, 40403 Düsseldorf

Tel. 0211 448-0, Fax 0211 448-4949

E-Mail: umwelt@eplus.de

Internet: www.eplus-gruppe.de

Stand: 10.08. Mat.-Nr. 0085006723

Fragen zum Mobilfunk? 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum sicheren Gebrauch von Handys, 

zu Mobilfunk, elektromagnetischen Feldern und zum Ausbau unseres 

Netzes. Unsere kostenfreie telefonische Hotline erreichen Sie unter 

0800 3317733 (von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr). Oder senden Sie eine E-Mail 

an umwelt@eplus.de. Auf unserer Homepage www.eplus-gruppe.de

haben wir für Sie weiterführende Informationen zusammengestellt.


